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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: Bau/281/2017 
 

Sachgebiet Sachbearbeiter Datum: 
Bauamt Diedicke, Martin 29.09.2017 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Gemeinderat 23.10.2017  öffentlich 
 

3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 45 "Sport- und Freizeitpark am 
Galgenbachweg";  
Änderung des Geltungsbereiches sowie Freigabe für das Verfahren nach  
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
 

Sachverhalt: 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.01.2017 die 3. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 45 "Sport- und Freizeitpark am Galgenbachweg" beschlossen. Die Änderung des 
Bebauungsplans soll im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) durchgeführt werden. Die entsprechende Änderung des Flächennutzungs-
planes erfolgt im Wege der Berichtigung. 
 

Ziel und Zweck der Änderung des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Errichtung einer 4-gruppigen Kinderkrippe inklusive fünf 
Personalwohnungen. Derzeit befindet sich auf dem gemeindeeigenen Sportareal ein Rasen-
spielfeld 60 m x 90 m. Die fußläufige Erschließung der Kinderkrippe soll vom südlich an-
grenzenden Parkplatz über den westlich des Rasenspielfeldes gelegenen Weg erfolgen.  
 

Der Geltungsbereich ist der nachfolgenden Graphik zu entnehmen und umfasst eine 
Teilfläche des Grundstücks mit der Fl.-Nr. 2205 Gmkg. Neufahrn:  
 

 



Aufgrund dessen, das die geplante Kinderkrippe zusätzlich fünf Personalwohnungen er-
halten soll, ist eine höhere Anzahl an Stellplätzen notwendig. Um dies realisieren zu können, 
muss der Geltungsbereich entsprechend angepasst werden. Aus diesem Grund soll der Um-
griff im Bereich des im Süden angrenzenden Parkplatzes nach Osten hin erweitert werden, 
so dass 12 zusätzliche Stellplätze für die Nutzung der Kinderkrippe samt Personalwohnun-
gen zur Verfügung stehen. Insgesamt sind für die 4-gruppige Kinderkrippe und 5 Personal-
wohnungen 22 Stellplätze nachzuweisen.  
 
Der geänderte Geltungsbereich ist aus dem nachfolgenden Bebauungsplanentwurf ersicht-
lich: 
 

 
 
In diesem Fall würde die bisherige Teilfläche des Grundstücks mit der Fl.-Nr. 2205 Gmkg. 
Neufahrn im Südosten erweitert werden. 
 
Um das Bauleitplanverfahren fortzuführen, ist darüber hinaus die Freigabe für die öffentliche 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 



 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Änderung des Geltungsbereiches der 3. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 45 „Sport- und Freizeitpark am Galgenbachweg“ entsprechend dem 
Sachvortrag. 
 
Darüber hinaus wird die Bauverwaltung beauftragt auf dieser Grundlage das Verfahren fort-
zusetzen und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchzu-
führen. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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